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An das 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Per E-Mail: POST.I7@bmwfw.gv.at 

 

Zu dem mit do. Note vom 3. Dezember 2014, Zl. BMWFW-30.680/0015-I/7/2014, übermittelten Geset-

zesentwurf wird wie folgt Stellung genommen: 

 

Der im Entwurf durchgängig verwendete Begriff „sicherheitsrelevante Tätigkeiten“ sollte überprüft 

werden. Dies zum einen deshalb, weil die unter Z 3 in § 120 Abs. 1 zweiter Satz enthaltene Definition 

lediglich illustrativ und daher offen gestaltet ist (arg. „insbesondere“); sie scheint in Wahrheit verwal-

tungspolizeiliche Tätigkeiten in bestimmten Landesmaterien im Auge zu haben. Weiters sollten Asso-

ziationen mit dem Begriff „örtliche Sicherheitspolizei“ (siehe Art. 10 Abs. 1 Z 7 und Art. 15 Abs. 2 B-

VG) oder dem Begriff „Sicherheitsgewerbe“ (vgl. § 94 Z 62 und § 129 GewO 1994) vermieden werden. 

Schließlich fällt auf, dass der Gesetzesentwurf zirkelartig auf landesgesetzliche Regelungen betref-

fend die Inpflichtnahme der Rauchfangkehrer Bezug nimmt (siehe § 120 Abs. 1 zweiter Satz), wäh-

rend landesrechtliche Regelungen ihrerseits schon an den berufsrechtlichen Tatbestand „Rauchfang-

kehrer“ anknüpfen.  

 

Insbesondere die Z 3, 5, 8 und 10 werfen – im Licht des Grundsatzes der strengen Trennung der Zu-

ständigkeitsbereiche zwischen Bund und Ländern – die Frage auf, ob es kompetenzrechtlich dem 

Bundesgesetzgeber obliegt, die Voraussetzungen und die Modalitäten für die Inpflichtnahme der 

Rauchfangkehrer in Materien, in denen die Gesetzgebung in den selbständigen Wirkungsbereich der 

Länder fällt, zu regeln. Demgegenüber ist die Definition des Kreises der Inpflichtgenommenen – hier 

die Anknüpfung an den berufsrechtlichen Tatbestand „Rauchfangkehrer“ – bislang als eine vom 

Standpunkt der materienspezifischen Verwaltungspolizei des Landesgesetzgebers zu behandelnde 

Angelegenheit  betrachtet worden. 

 

Im Übrigen erscheinen die in § 125 Abs. 4 des Entwurfs vorgesehenen Mitwirkungsrechte der Landes-

innung im Lichte des Art. 14 Z 6 der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt 

problematisch.    

 
Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Nationalrates elektro-
nisch übermittelt.  
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Dr. Primosch 
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Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.
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